
 
 

 

Wahlen 2019-2022 

Gemeindepräsidium und 

drei Mitglieder des Gemeinderates 

 

Gemäss Art. 53 des Organisationsreglements (OgR) vom 15. September 2016 wurden die Wahlen für 

die Amtsdauer 2019-2022 des Gemeindepräsidiums und der drei Gemeinderatsmitglieder in den An-

zeigern Oberhasli vom 31. August 2018 und 14. September 2018 publiziert. 

 

Für das Gemeindepräsidium wurden innert der vorgeschriebenen Frist nachstehende Wahlvorschlä-

ge eingereicht: 

 

- Gehrig Evelyne, 1959, Mühle 315, 6085 Hasliberg Goldern (neu) 

- Schild Arnold, 1950, Bärengaden 366b, 6084 Hasliberg Wasserwendi (neu) 

 

Die Wahl erfolgt anlässlich der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 28. November 2018, um 20.00 

Uhr, im Hasliberg Congress in Hasliberg Goldern. Da bereits genügend Wahlvorschläge eingegangen 

sind, können anlässlich der Gemeindeversammlung keine weiteren Vorschläge gemacht werden. 

 

Für die drei Mitglieder des Gemeinderates wurden innert der vorgeschriebenen Frist nachstehende 

Wahlvorschläge eingereicht: 

 

- Huber Pia, 1958, Staldacher 481a, 6086 Hasliberg Reuti (neu) 

- Müller Martin, 1978, Obenbühl 337, 6085 Hasliberg Goldern (neu) 

- Zenger Andreas, 1969, Mätteli 288d, 6085 Hasliberg Goldern (neu) 

 

Da genauso viele wählbare Vorschläge eingegangen sind, wie Sitze zu besetzen sind, erklärt der 

Gemeinderat gestützt auf Art. 55 des OgR die drei Vorgeschlagenen für die Amtsdauer 2019-2022 im 

stillen Wahlverfahren als Gemeinderatsmitglieder gewählt. 

 

Somit findet an der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 28. November 2018 unter dem Trak-

tandum 2 «Wahlen für die Amtsdauer vom 01.01.2019 bis 31.12.2022» lediglich die Wahl des Ge-

meindepräsidiums statt. Sollte das bisherige Gemeinderatsmitglied Arnold Schild als Gemeindepräsi-

dent gewählt werden, wird für den frei werdenden Sitz als Gemeinderatsmitglied eine weitere Wahl 

angeordnet. Wird Evelyne Gehrig als Gemeindepräsidentin gewählt, ist der Gemeinderat komplett, da 

Arnold Schild als Gemeinderatsmitglied noch bis und mit 2020 gewählt ist. 

 

Beschwerden in Wahlsachen sind innert 10 Tagen nach der Publikation im Anzeiger Oberhasli schrift-

lich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli, Schloss 1, 3800 Interlaken 

einzureichen. 

 

Gemeinderat Hasliberg 


